
§ 19 
 

Übertragbarkeit 
 
(1)  Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zw eckgebundenen Einnahmen sind übertragbar. Andere 

Ausgaben können im Haushaltsplan für übertragbar er klärt werden, wenn sie für eine sich auf mehrere Ja hre 
erstreckende Maßnahme bestimmt sind und wenn die Üb ertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mit tel 
fördert. 

 
(2)  Die Deckung der übertragenen Ausgaben (Ausgabe reste) erfolgt aus Ausgabemitteln des Haushaltsjahr es, in 

das die Ausgaben übertragen worden sind, soweit zwe ckgebundene Einnahmen oder auflösbare Rücklagen 
nicht zur Verfügung stehen oder besondere Ausgabemit tel nicht veranschlagt sind. 

 
 

Verwaltungsvorschriften 
 
1. Übertragbarkeit ist die Möglichkeit, Ausgaben, die am Ende des Haushaltsjahres noch nicht geleistet worden sind, für die 
jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus nach Maßgabe des § 45 als Ausgabereste verfügbar zu halten. 
 
2. Für die Fälle der Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 1 Satz 1 ist ein Übertragbarkeitsvermerk im Haushaltsplan nicht 
auszubringen. 
 
3. Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen der Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 1 Satz 2 (andere Ausgaben) vorliegen, ist ein 
strenger Maßstab anzulegen. 
 
4. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht übertragbar (VV Nr. 5 zu § 16 sowie  § 45 Abs. 1 Satz 2). 


